
Land:

393

Anlage 1

zu § 5 Abs. 2 vorstehender Verordnung

Nr. 51 — Ausgabetag: 15. Mai 1950

B e r i c h  t
über die zur Erfassung und zum Aufkauf von Getreide (Speisehülsenfrüchte sowie Buchweizen) 
und Ölsaaten auf Grund der Verordnung vom 5, Mai 1950 (GEL S. 391) für das Jahr 1950 zu

gelassenen und bestätigten Betriebe nach dem Stande per 1. Juli 1950

Kreis:

Anzahl 
der zuqelassenen 

Betriebe 
insgesamt

Erfassungs-I Aufkauf
betriebe 1 betriebe

V V E A B  1  Genossenschaften j  Privatbetriebe
davon zugelassen als

Erfassungs
betriebe

Aufkauf
betriebe

Erfassungs
betriebe

Aufkauf-
tetriebe

Erfassungs-
beiriebe

Aufkauf
betriebe

Anzahl 1 Anzahl 1 Anzahl 1 Anzahl t Anzahl 1 Anzahl j

1 2 3 4 5 ß 7 Я 9 1« 11 12 13 14 1 15

1

*

A n m e r k u n g :
Erfassungs- und Aufkauf betriebe sind, wenn sie beide Funktionen ausüben, nur unter Erfassungsbetriebe a u f 
zuführen.

(Ort und Datum) (Unterschritt)


